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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1930

Norm

JN §55

Rechtssatz

Für die Berechnung des Wertes des Streitgegenstandes nach § 55 JN ist nicht der ursprüngliche Gesamtbetrag,

sondern der gerichtlich noch nicht geltend gemachte Restbetrag der Forderung maßgebend.
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